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EINFÜHRUNG 
Dieser Verhaltenskodex legt die Erwartungen von SALTO WECOSYSTEM1 an seine 
Lieferanten, Auftragnehmer, Subunternehmer und andere Kooperationspartner in Bezug 
auf Unternehmensführung, soziale Verantwortung und Umwelt fest. 

Wir streben danach, starke, vertrauensvolle und gegenseitig respektvolle Beziehungen 
aufzubauen, die auf gemeinsamen Werten basieren und bei denen die Achtung der 
Menschenrechte, des Umweltschutzes und der Geschäftsethik im Mittelpunkt stehen.

SALTO WECOSYSTEM erwartet von seinen Lieferanten:

> diesen Verhaltenskodex einzuhalten oder sich zu gleichwertigen Prinzipien zu verpflichten.

> SALTO WECOSYSTEM auf Anfrage zur Durchführung von Qualitäts- und ESG-Audits zu 
ermächtigen, Belege für die Einhaltung vorzulegen und gegebenenfalls Aktionspläne 
umzusetzen.

> Sicherzustellen, dass ihre Lieferanten und Subunternehmer diese oder ähnliche 
Anforderungen erfüllen.

> Sobald dieser Verhaltenskodex akzeptiert wurde, wird er Teil des Vertragsrahmens, der die 
Beziehung zwischen SALTO WECOSYSTEM und dem Lieferantenunternehmen regelt.

Das Lieferantenunternehmen stellt auf seiner Website einen „Ethik-Kanal“ zur Verfügung, über 
den Verstöße gegen diesen Kodex gemeldet werden können.

1 SALTO WECOSYSTEM bezieht sich auf die Unternehmensgruppe, die von der Muttergesellschaft Salto 
Systems, S.L. geleitet wird und alle Niederlassungen und Tochtergesellschaften, in denen Salto Systems, 
S.L. direkt oder indirekt mindestens 50  % des Grundkapitals oder der Stimmrechte besitzt oder in denen es 
die effektive Kontrolle ausübt. 

https://saltowecosystem.integrityline.com/?lang=eshttp:%2F%2F
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1. MELDEPFLICHT 
Das Lieferantenunternehmen ist verpflichtet, jede tatsächliche oder potenzielle 
Handlung oder Unterlassung – sei es durch das Lieferantenunternehmen selbst oder 
durch SALTO WECOSYSTEM – zu melden, die einen Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex 
darstellen oder generell der Geschäftsethik zuwiderlaufen könnten. 

In seiner Mitteilung muss das Lieferantenunternehmen in gutem Glauben handeln und 
die Beweise oder Hinweise liefern, die den Bericht angemessen rechtfertigen. 

SALTO WECOSYSTEM verpflichtet sich, gegenüber dem Lieferantenunternehmen oder den 
Personen, die einen Bericht in gutem Glauben einreichen, keine Vergeltungsmaßnahmen 
jeglicher Art zu ergreifen und das betreffende Lieferantenunternehmen oder die 
betreffende Person vollumfänglich zu unterstützen.
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2. UNTERNEHMENSINTEGRITÄT
Das Lieferantenunternehmen handelt stets integer, ehrlich, transparent, konsequent 
und respektvoll und hält sich nicht nur an die geltenden Vorschriften an den Standorten, 
an denen es tätig ist, sondern auch an diesen Verhaltenskodex und an die höchsten 
ethischen Standards. Alle seine Handlungen müssen rechtmäßig und ethisch vertretbar 
sein.

> Betrug, Korruption und/oder Bestechung: SALTO WECOSYSTEM toleriert keine Form von 
Betrug, Korruption und/oder Bestechung und akzeptiert keinen Vorteil, der aus solchen 
Handlungen resultieren könnte. Das Lieferantenunternehmen verbietet die Zahlung von 
Bestechungsgeldern, illegalen Provisionen oder anderen illegalen oder unrechtmäßigen 
Leistungen oder Zahlungen. Es akzeptiert, bietet, verspricht, gibt oder genehmigt keine 
Bestechungsgelder, illegalen Provisionen, Zahlungen oder sonstige Leistungen, die als solche 
ausgelegt werden könnten.

> Interessenkonflikte: Personen des Lieferantenunternehmens, die in einem Interessenkonflikt 
mit SALTO WECOSYSTEM stehen, dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung des Letzteren nicht 
an den mit dem Auftrag verbundenen Aufgaben teilnehmen. Ein Interessenkonflikt liegt vor, 
wenn das persönliche Interesse einer Person im Lieferantenunternehmen und das Interesse 
von SALTO WECOSYSTEM direkt oder indirekt kollidieren.

> Geldwäsche: Das Lieferantenunternehmen garantiert, dass es seine Geschäfte auf legale 
Weise tätigt, dass seine Mittel aus legitimen Quellen stammen und dass es zudem alle 
geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche einhält.

> Einhaltung internationaler Sanktionsvorschriften: Das Lieferantenunternehmen hält sich 
strikt an die geltenden internationalen Sanktionsvorschriften (einschließlich derjenigen 
der EU, der Vereinten Nationen und des OFAC). Weder das Lieferantenunternehmen 
noch seine verbundenen Unternehmen, Mehrheitsaktionäre, Verwaltungsorgane oder 
das Management unterliegen internationalen Sanktionen. Das Lieferantenunternehmen 
führt keine wirtschaftlichen Transaktionen mit sanktionierten Ländern, Personen oder 
Wirtschaftssektoren durch.

> Beziehungen zu Wettbewerbern: Das Lieferantenunternehmen verpflichtet sich, 
Wettbewerbsgesetze zu respektieren und keine wettbewerbswidrigen oder unlauteren 
Geschäftspraktiken anzuwenden.
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3. UMWELTSCHUTZ
Das Lieferantenunternehmen führt seine Aktivitäten so durch, dass Umweltauswirkungen 
und Emissionen so weit wie möglich minimiert werden und hält dabei stets die geltenden 
Vorschriften ein. Es fordert auch seine Lieferkette dazu auf, dies zu tun.

> Energieeffizienz: Das Lieferantenunternehmen verpflichtet sich, seine Energieeffizienz zu 
optimieren und den Einsatz erneuerbarer Energien zu erhöhen, sofern dies technisch und 
wirtschaftlich zumutbar ist.

> Klimawandel: Das Lieferantenunternehmen verpflichtet sich, seinen CO2-Fußabdruck auf 
Anfrage zu messen und an SALTO WECOSYSTEM weiterzugeben (mindestens Scopes 1 und 2) 
sowie Emissionsreduktionsziele festzulegen.

> Abfallminimierung und -management: Abfälle, die im Betrieb entstehen, werden gemäß 
den geltenden Vorschriften und in jedem Fall nach den Prinzipien der Reduzierung, 
Wiederverwendung und des Wiederverwertung, soweit möglich, verwaltet.

> Effizienter Einsatz von Ressourcen: Es werden Maßnahmen ergriffen, um den 
verantwortungsvollen Einsatz von Rohstoffen, Wasser und Energie zu gewährleisten, wobei die 
Alternativen mit den geringsten Umweltauswirkungen genutzt und der Verbrauch schrittweise 
reduziert wird.

> Emissionen und Ableitungen: Abwässer und Emissionen, die in industriellen Prozessen 
entstehen, müssen ordnungsgemäß überwacht, kontrolliert und behandelt werden, bevor sie 
abgeleitet oder entsorgt werden.

> Verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung: Rohstoffe aus Quellen, die direkt oder indirekt 
bewaffnete Konflikte finanzieren oder unterstützen oder Gesetze oder Menschenrechte 
verletzen, sind nicht gestattet. Das Lieferantenunternehmen, das 3TG-Mineralien verwendet, 
muss SALTO WECOSYSTEM seine Liste der Quellen über das CMRT oder ein ähnliches System 
mitteilen und ein Programm unterhalten, um die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und 
die als nicht konform oder unbekannt identifizierten Quellen zu beseitigen.

> Biodiversität: Das Lieferantenunternehmen verpflichtet sich, Ökosysteme zu respektieren 
und die Biodiversität zu erhalten, indem es gegebenenfalls Maßnahmen zur Minderung der 
Auswirkungen und alternative/ausgleichende Maßnahmen anwendet.
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4. MENSCHEN- UND ARBEITSRECHTE
Das Lieferantenunternehmen verpflichtet sich, seine Tätigkeiten unter Achtung der 
Menschen- und Arbeitsrechte auszuüben.

> Nichtdiskriminierung: Das Lieferantenunternehmen diskriminiert nicht. Dies bezieht sich 
auf ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, sozialem Hintergrund, Alter, Geschlecht, 
Familienstand, sexueller Orientierung, Ideologie, politischen Ansichten, Religion oder 
irgendeinem anderen persönlichen, körperlichen oder sozialen Zustand von Personen.

> Ablehnung von Gewalt und Belästigung: Das Lieferantenunternehmen lehnt jegliche Form 
von Gewalt sowie physischer, sexueller, psychischer, moralischer oder sonstiger Belästigung 
am Arbeitsplatz, Machtmissbrauch am Arbeitsplatz und jedes andere Verhalten ab, das eine 
einschüchternde oder beleidigende Umgebung für die Persönlichkeitsrechte von Personen 
schafft.

> Vereinigungsfreiheit: Das Lieferantenunternehmen respektiert die Vereinigungsfreiheit 
und das Recht seiner Mitarbeitenden, ihre Vertretenden frei zu wählen und an 
Kollektivverhandlungen teilzunehmen.

> Beseitigung von Zwangsarbeit: Alle Formen von Zwangsarbeit oder Pflichtarbeit sind verboten, 
ebenso das Einbehalten von Ausweispapieren oder Geldbeträgen von Personen in Ihrer 
Organisation.

> Keine Kinderarbeit: Die Beschäftigung von Jugendlichen hat im Einklang mit den ILO-
Übereinkommen Nr. 138 und Nr. 182 zu erfolgen und muss allen anwendbaren Gesetzen und 
Vorschriften bezüglich Alter, Arbeitszeit, Vergütung, Gesundheit und Sicherheit entsprechen.

>Vergütung: Das Lieferantenunternehmen zahlt die Gehälter direkt an seine Mitarbeitenden im 
jeweils gesetzlichen Zahlungsmittel, vollständig und in regelmäßigen Abständen von nicht mehr 
als einem Monat. Die Gehälter müssen es den Mitarbeitern ermöglichen, unter Berücksichtigung 
der Lebenshaltungskosten am Arbeitsort angemessene Lebensbedingungen zu genießen.

>Arbeitsbedingungen: Das Lieferantenunternehmen muss alle geltenden Gesetze und 
Vorschriften (einschließlich geltender Tarifverträge) in Bezug auf die Arbeitszeiten der 
Belegschaft einhalten, darunter Überstunden, die maximale Arbeitszeitdauer und die 
Anforderungen in Bezug auf Ruhezeiten und bezahlten Urlaub.

>Kommunikation: Das Lieferantenunternehmen ermutigt alle Personen, Bedenken, Beschwerden 
und Beanstandungen auf leicht zugängliche und vertrauliche Weise und ohne Angst vor 
Schikanen oder Vergeltungsmaßnahmen vorzubringen.

> Gesundheit und Sicherheit: Das Lieferantenunternehmen legt besonderen Wert auf die 
Standards für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, mit dem Ziel, berufliche Risiken zu 
verhindern und zu minimieren und stets die geltenden Vorschriften einzuhalten. Falls keine 
Vorschriften existieren, werden die Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(International Labor Organization, ILO) befolgt. Es wird sichergestellt, dass Arbeitsplätze, 
Maschinen, Ausrüstungen und die Verwendung von Chemikalien sicher sind und keine 
Gesundheitsrisiken darstellen. Bei Bedarf sind Schutzkleidung und -ausrüstung bereitzustellen, 
um das Unfallrisiko und potenzielle negative gesundheitliche Auswirkungen potenziell 
gefährlicher Stoffe oder Materialien zu verhindern. 
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5. DATENSCHUTZ UND INFORMATIONSSICHERHEIT
Das Lieferantenunternehmen verwaltet alle Informationen von SALTO WECOSYSTEM, 
auf die es Zugriff hat, vertraulich und sicher und hält dabei die geltenden 
Datenschutzbestimmungen ein.

> Vertraulichkeit: Das Lieferantenunternehmen verpflichtet sich, vertrauliche Informationen 
von SALTO WECOSYSTEM (einschließlich Informationen über Mitarbeitende, Geschäftstätigkeit, 
Produkte, Pläne, Technologie usw.) ordnungsgemäß zu schützen und nicht ohne ausdrückliche 
Genehmigung an Dritte weiterzugeben. Es verwaltet diese Informationen gemäß den jeweils 
geltenden Vorschriften. Solche Informationen gelten als vertraulich, geheim und für den 
internen Gebrauch im Rahmen des Vertrags oder Auftrags.

> Datenschutz: Das Lieferantenunternehmen hält sich strikt an die geltenden Vorschriften 
zum Schutz personenbezogener Daten und gewährleistet jederzeit die Einhaltung der Rechte 
der betroffenen Personen (Mitarbeitende, Kunden, Lieferkette usw.). Ebenso wendet es bei 
der Erbringung von Dienstleistungen für SALTO WECOSYSTEM die Grundsätze von „Privacy by 
Design“ und „Privacy by Default“ an und verfolgt dabei einen proaktiven Ansatz. 

> Informationssicherheit: Das Lieferantenunternehmen verpflichtet sich, die neuesten 
Richtlinien, Verfahren und technischen Maßnahmen zur Informationssicherheit 
umzusetzen. Darüber hinaus informiert das Unternehmen SALTO WECOSYSTEM über alle IT-
Sicherheitsvorfälle, die aufgetreten sind oder vermutlich einen Einfluss auf die Arbeit oder die 
Unternehmensgruppe haben. Diese Meldung muss unverzüglich und kostenlos erfolgen, um 
eine schnelle Reaktion und die Minimierung potenzieller Schäden zu gewährleisten.

> Schutz des geistigen und gewerblichen Eigentums: Das Lieferantenunternehmen 
ergreift die notwendigen Maßnahmen, um das geistige und gewerbliche Eigentum sowie 
die Geschäftsgeheimnisse von SALTO WECOSYSTEM zu schützen. Es beteiligt sich nicht an 
Handlungen, die das geistige oder gewerbliche Eigentum zu seinem eigenen Vorteil oder zum 
Vorteil Dritter gefährden könnten. Ebenso verpflichtet sich das Lieferantenunternehmen, 
keine unrechtmäßige Nutzung des geistigen oder gewerblichen Eigentums oder der 
Geschäftsgeheimnisse Dritter vorzunehmen, insbesondere nicht zum Vorteil von SALTO 
WECOSYSTEM, und die in diesem Zusammenhang geltenden nationalen und internationalen 
Gesetze einzuhalten.
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